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Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesgericht prüft das Bundesrecht von Amtes wegen ( Art. 106 Abs. 1 BGG ; BGE
143 V 19 E. 2.3 S. 23 f.) und mit uneingeschränkter (voller) Kognition ( Art. 95 lit. a BGG ;
BGE 141 V 234 E. 2 S. 236). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend
gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine
Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit
einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).

E. 1.2
Das Bundesgericht kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). Überdies muss die Behebung des
Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein ( Art. 97 Abs. 1 BGG ).

E. 2
Die Beschwerdeführerin verlangt, es sei ihr unter Aufhebung des kantonalen
Gerichtsentscheid der noch offene Rückerstattungsbetrag zu erlassen. In Dispostivziffer 2
des angefochtenen Entscheides hat das kantonale Gericht die Beschwerde betreffend die
Rückforderung für den Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Mai 2013 (in Bezug auf
den Wohnungswechsel im Jahre 2013) abgewiesen. Da es aber damit gleichzeitig die
Ausführungen der Beschwerdegegnerin, wonach bezüglich des Wohnungswechsels 2013
keine offene Rückforderung mehr bestehe, bestätigte, ist davon auszugehen, dass die
Beschwerdeführerin in diesem Punkt den kantonalen Entscheid nicht anfechten will.
Streitig und zu prüfen ist somit einerseits, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt
hat, als es für die Rückforderung für die Zeit vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. November
2013 lediglich einen Teilerlass im Betrag von Fr. 1851.- (und damit lediglich für die in der
Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 zu Unrecht bezogenen Leistungen) bestätigte
(Dispostivziffer 1 des angefochtenen Entscheides). Andererseits ist die
Bundesrechtskonformität der vorinstanzlichen Feststellung, wonach die Verwaltung nicht
auf das Erlassgesuch betreffend die Rückforderung für Februar 2015 hätte eintreten dürfen
(Dispostivziffer 3 des angefochtenen Entscheides), zu überprüfen.



E. 3.1
Unrechtmässig bezogene Leistungen sind gemäss Art. 25 Abs. 1 ATSG zurückzuerstatten.
Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn
eine grosse Härte vorliegt.

E. 3.2
Der Erlass wird nach Art. 4 Abs. 4 ATSV auf schriftliches Gesuch gewährt. Das Gesuch ist
zu begründen, mit den nötigen Belegen zu versehen und spätestens 30 Tage nach Eintritt
der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen.

E. 4.1
Das kantonale Gericht hat - bezüglich der zunächst streitigen Rückerstattung betreffend die
Frage einer zumutbaren Wohnsitznahme bei ihrem Vater - im Wesentlichen erwogen, der
Leistungsbezug der Beschwerdeführerin sei spätestens ab jenem Zeitpunkt, in dem die
Verwaltung ihr im Einspracheverfahren eine reformatio in peius angedroht habe, nicht mehr
gutgläubig gewesen. Somit könne ihr die Rückforderung nur für jene Leistungen erlassen
werden, welche sie vor diesem Zeitpunkt erhalten habe; der Erlass sei somit nur für die in
der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 bezogenen unrechtmässigen Leistungen zu
bewilligen. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, sie habe zwar durch die
Androhung der reformatio in peius Kenntnis von der Rechtsauffassung der Behörde
erhalten, sie sei aber trotzdem weiter gutgläubig gewesen, da sie bis zur Rechtskraft des
Entscheides eine von der Verwaltung abweichende Rechtsauffassung habe vertreten dürfen.

E. 4.2
Wie die Beschwerdeführerin zunächst zutreffend geltend macht, ist entgegen den zumindest
missverständlich formulierten Erwägungen des kantonalen Gerichts der gute Glauben auch
im Anwendungsbereich von Art. 25 Abs. 1 ATSG zu vermuten (SVR 2014 IV Nr. 35 S.
126, 8C_182/2014 E. 3.3; vgl. auch JOHANNA DORMANN, in: Basler Kommentar,
Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 71 zu Art. 25 ATSG und Sylvie
Pétremand, Commentaire Romand, Loi sur la parite générale des assurances sociales, 2018,
N. 63 zu Art. 25 ATSG ). Aus diesem Grundsatz lässt sich indessen für die vorliegend
streitigen Belange wenig ableiten. Zu beantworten ist hier vielmehr die Frage, ob eine
Person als gutgläubig im Sinne von Art. 25 Abs. 1 ATSG gelten kann, die zwar von der
Rechtsmässigkeit des Leistungsbezugs ausgeht, aber immerhin weiss (bzw. bei gebotener
Sorgfalt wissen müsste [vgl. BGE 138 V 218 E. 4 S. 220 f.]), dass die Rechtmässigkeit
umstritten ist und dass sie, sollte sie mit ihrer Rechtsauffassung letztinstanzlich nicht
durchdringen, die Leistungen ganz oder teilweise zurückerstatten muss. Diese Frage ist -
auch mit Blick auf die Maxime "ignorantia iuris nocet" (vgl. Patrice Keller, La restitution
des prestations indûment touchées dans la LPGA, in: Bettina Kahil-Wolff (Hrsg.) : La
partie générale du droit des assurances sociales, 2003, S. 150 ff., S. 161) - zu verneinen
(vgl. auch Urteil 9C_847/2017 vom 31. Mai 2018 E. 5). Sinn und Zweck des Erlasses ist es,
eine Erleichterung für jene versicherte Personen zu schaffen, welche im Vertrauen auf die
unangefochten ausgerichtete Leistung diese für die Lebenshaltung vollständig verbrauchen,
und hernach durch die Rückforderung in finanzielle Bedrängnis geraten würden. Personen,
die wissen, dass die Rechtmässigkeit des Leistungsbezug umstritten ist, können sich
demgegenüber auf die allfällige Rückerstattungspflicht vorbereiten. Würde man der
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin folgen, so hätte dies zur Folge, dass das
Erfordernis des guten Glaubens weitgehend an Bedeutung verlieren würde, da dieser nur



noch bei strafrechtlich relevanten Verhalten (vgl. Art. 148a StGB ) zu verneinen wäre.
Zudem würde ein Fehlanreiz dafür geschaffen, den Streit um die Rechtmässigkeit des
Leistungsbezugs auch in aussichtslosen Fällen bis zur letzten Instanz durchzuprozessieren.
Somit hält der vorinstanzliche Schluss, die Beschwerdeführerin sei bereits ab Erhalt der
Reformatio-in-peius-Androhung nicht mehr gutgläubig im Sinne von Art. 25 Abs. 1 ATSG
gewesen, jedenfalls im Ergebnis vor Bundesrecht stand.

E. 4.3
War die Beschwerdeführerin spätestens nach Erhalt des Schreiben vom 9. März 2012 nicht
mehr gutgläubig, so ist folgerichtig, dass das kantonale Gericht den Erlass nur für die in der
Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 ausgerichteten unrechtmässigen Leistungen
gewährt hat. Die von der Vorinstanz vorgenommene frankenmässige Berechnung des
Erlassbetrages ist letztinstanzlich unbestritten geblieben, weshalb sich diesbezügliche
Weiterungen erübrigen. Demnach ist die Beschwerde, soweit sie Dispositivziffer 1 des
angefochtenen Entscheides - und somit die unrechtmässigen Leistungen im Zusammenhang
mit der Frage der Zumutbarkeit einer Wohnsitznahme beim Vater - betrifft, abzuweisen.

E. 5
Gemäss Dispositivziffer 3 des angefochtenen Entscheides hätte die Verwaltung nicht auf
das Erlassgesuch betreffend die Rückforderung für Februar 2015 eintreten dürfen. Das
kantonale Gericht begründet dies damit, dass die Versicherte das Gesuch nicht innert der in
Art. 4 Abs. 4 ATSV statuierten Frist gestellt habe. Wie diese jedoch zu Recht geltend
macht, handelt es sich bei dieser Frist rechtsprechungsgemäss um eine Ordnungs- und nicht
um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 132 V 42 ), so dass die Verwaltung zu Recht auf das
Gesuch eingetreten ist. Ernsthafte Gründe, welche eine Überprüfung dieser Rechtsprechung
nahelegen würden, lassen sich aus den Erwägungen das kantonalen Gerichts nicht
entnehmen (zu den Voraussetzungen einer Praxisänderung vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S.
303). Entsprechend ist die Beschwerde in diesem Punkt offensichtlich begründet;
Dispositivziffer 3 des angefochtenen Entscheides ist aufzuheben und die Sache ist an das
kantonale Gericht zurückzuweisen, damit es über die Beschwerde betreffend eines Erlasses
der Rückforderung für Februar 2015 einen materiellen Entscheid fälle.

E. 6
Auf einen Schriftenwechsel wird aus Gründen der Prozessökonomie verzichtet, zumal der
Verfahrensausgang einen formellen Hintergrund aufweist ( Art. 102 Abs. 1 BGG ; Urteil
9C_628/2019 vom 20. Dezember 2019 E. 5 mit weiteren Hinweisen).

E. 7
Vorliegend rechtfertigt es sich, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66
Abs. 1 Satz 2 BGG ). Damit wird das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche
Rechtspflege im Sinne einer Befreiung von der Kostenpflicht gegenstandslos.
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